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Art. 1 § 3 BherVO
 BherVO - Bauherrenverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. 1.Die Leistungen der die Herstellung (Instandsetzung) tatsächlich ausführenden Unternehmer müssen dem

Steuerpflichtigen gegenüber aufgeschlüsselt werden. Wird gegenüber dem Steuerpflichtigen eine Preisgarantie

abgegeben, so darf nicht ausgeschlossen sein, daß Preisunterschiede, die durch den Steuerpflichtigen oder durch

Gesetze, Verordnungen bzw. behördliche Anordnungen verursacht worden sind, auf Rechnung des

Steuerpflichtigen gehen.

2. 2.Mit der tatsächlichen Bauausführung darf erst nach der Anschaffung des Grund und Bodens (Gebäudes) durch

den Steuerpflichtigen begonnen werden.
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